
Krankenversicherungsverein a. G.

Versichern  ’  Bausparen

Satzung

(3) Das Amt eines von der Vertreterversammlung gewÄhlten Aufsichts-
ratsmitgliedes erlischt durch Widerruf der Wahl seitens der Vertreter-

I. Allgemeine Bestimmungen

� 1 Name, Sitz, GeschÄftsgebiet und GeschÄftsjahr des Vereins versammlung oder mit dem Zeitpunkt, in dem die Mitgliedschaft beim
Verein erlischt, oder durch Verlegung des Hauptwohnsitzes ins Aus-
land oder durch RÞcktritt. Zum Widerruf der Wahl ist eine Mehrheit
von drei Vierteln der von den Vertretern abgegebenen Stimmen er-
forderlich.

(1) Der Verein trÄgt den Namen:
Debeka

Krankenversicherungsverein auf Gegenseitigkeit
Sitz Koblenz am Rhein

Sein Sitz ist Koblenz am Rhein. (4) Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten fÞr Reisen Fahrtkosten so-
wie eine Spesenpauschale und eine von der Vertreterversammlung
festzusetzende EntschÄdigung.

(2) Sein GeschÄftsgebiet umfasst das In- und Ausland.
(3) Das GeschÄftsjahr ist das Kalenderjahr.

� 8 GeschÄftsordnung� 2 Zweck

(1) Der Aufsichtsrat wird vertreten durch seinen Vorsitzenden oder des-
sen Stellvertreter.

(2) Der Aufsichtsrat wÄhlt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und des- 
sen Stellvertreter. Die Wahl soll in einer Sitzung im Anschluss an die 
ordentliche Vertreterversammlung, die den Aufsichtsrat gewÄhlt hat, 
erfolgen; diese Sitzung bedarf keiner besonderen Einberufung. Wenn 
der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus- 
scheidet, hat der Aufsichtsrat unverzÞglich eine Neuwahl vorzuneh- 
men.

Der Verein betreibt als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit die Kran- 
ken- und Pflegeversicherung in all ihren Arten.
DarÞber hinaus darf der Verein VertrÄge fÞr Unternehmen der Debeka- 
Gruppe vermitteln und andere GeschÄfte betreiben, die in unmittelbarem 
Zusammenhang mit dem VersicherungsgeschÄft stehen.
Im Nebenbetrieb Þbernimmt er die Versicherung gegen feste BeitrÄge bis 
zu einem Zehntel der Beitragseinnahmen auch fÞr Nichtmitglieder sowie 
Mit- und RÞckversicherungen gleicher Art fÞr andere Versicherungsunter- 
nehmen.

(3) Der Vorsitzende oder bei dessen Verhinderung der stellvertretende
Vorsitzende beruft die Sitzungen des Aufsichtsrates ein und leitet sie.
Eine Sitzung ist einzuberufen, wenn ein Mitglied des Aufsichtsrates
oder der Vorstand es beantragen. BeschlÞsse k×nnen nur gefasst
werden, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder, darunter der Vor-
sitzende oder der stellvertretende Vorsitzende, anwesend ist.

� 3 Bekanntmachungen

Die gesetzlich vorgeschriebenen Bekanntmachungen des Vereins wer-
den im elektronischen Bundesanzeiger ver×ffentlicht.

(4) Die BeschlÞsse des Aufsichtsrates werden mit einfacher Stimmen-
mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des
Vorsitzenden. AuÚerhalb von Sitzungen k×nnen BeschlÞsse schrift-
lich oder per Telefax gefasst werden, sofern der Vorsitzende oder bei
dessen Verhinderung sein Stellvertreter eine solche Beschlussfas-
sung vorsieht. Ein Widerspruch gegen diese Art der Beschlussfas-
sung ist nicht m×glich.

� 4 Mitgliedschaft

(1) Mitglieder des Vereins k×nnen nur natÞrliche oder juristische Perso-
nen sein, die einen Versicherungsvertrag mit dem Verein abschlie-
Úen. Die Mitgliedschaft besteht fÞr die Dauer der Versicherung, sie
beginnt mit dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.

(2) Die Mitglieder haben wiederkehrende, im Voraus zu erhebende
BeitrÄge zu entrichten, deren H×he und Zahlungsweise in den Ver-
sicherungsbedingungen und den Tarifen geregelt sind. Zu Nach-
schÞssen sind die Mitglieder nicht verpflichtet. Die Versicherungs-
leistungen dÞrfen nicht gekÞrzt werden.

(5) Der Aufsichtsrat kann im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften aus
seiner Mitte fÞr bestimmte Aufgaben AusschÞsse bilden.

(6) ¾ber die Verhandlungen und BeschlÞsse des Aufsichtsrates ist eine
Niederschrift anzufertigen, die der Vorsitzende oder sein Stellvertre-
ter zu unterzeichnen hat.

� 9 Rechte und Pflichten

(3) Durch Erl×schen der Mitgliedschaft geht jedes Anrecht auf das Ver-
m×gen und auf die Versicherungsleistungen des Vereins verloren,
wenn in den Versicherungsbedingungen nichts anderes bestimmt ist.

Dem Aufsichtsrat obliegen auÚer den sonstigen gesetzlichen Rechten
und Pflichten folgende Aufgaben:

II. Verwaltung

a) PrÞfung des Jahresabschlusses, des Lageberichtes, des Vorschlages
Þber die Verteilung des ¾berschusses und Bericht darÞber in der Ver-
treterversammlung,

� 5 Organe des Vereins

b) ErklÄrung Þber den Jahresabschluss gegenÞber dem Vorstand inner-
halb eines Monats nach Vorlegung,

Organe des Vereins sind:
1. der Vorstand,

c) Bestimmung eines AbschlussprÞfers gemÄÚ � 341 k Abs. 2 in Verbin-
dung mit � 318 Abs. 1 Handelsgesetzbuch,

2. der Aufsichtsrat,
3. die Mitgliedervertretung (Vertreterversammlung).

d) vorlÄufige Beschlussfassung Þber dringende ¤nderungen der Versi-
cherungsbedingungen,

� 6 Vorstand, Zusammensetzung und Befugnisse

e) Vornahme von ¤nderungen der Satzung und der Versicherungsbe- 
dingungen, die nur die Fassung betreffen oder die von der Aufsichts- 
beh×rde oder dem unabhÄngigen TreuhÄnder, bevor er einer Bedin- 
gungsÄnderung zustimmt, verlangt werden,

(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden und zwei oder mehr
Vorstandsmitgliedern, die vom Aufsichtsrat auf die Dauer von h×chs-
tens fÞnf Jahren bestellt werden.

(2) Zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied
gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten den Verein gerichtlich
und auÚergerichtlich. f) Beschlussfassung Þber die Wahlordnung fÞr die Wahl der Mitglieder-

vertretung,
g)

(3) Der Vorstand bestellt Prokuristen und widerruft die Bestellung.
Bestellung der Mitglieder des Vorstandes und Abschluss ihrer Dienst-
vertrÄge,

(4) Die Vorstandsmitglieder nehmen an den Sitzungen des Aufsichtsrates
teil, sofern der Aufsichtsrat bei einzelnen Beratungsthemen nicht
anders entscheidet. h) Enthebung von Vorstandsmitgliedern von ihren ¤mtern,

i) Bestellung oder Entlassung des Verantwortlichen Aktuars.
� 7 Aufsichtsrat, Zusammensetzung, Wahl und Amtsdauer

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus 12 Mitgliedern.
Soweit die Mitglieder des Aufsichtsrates von der Vertreterversamm-
lung zu wÄhlen sind, werden sie durch einfache Stimmenmehrheit der
Vertreter gewÄhlt. Die von der Vertreterversammlung zu wÄhlenden
Aufsichtsratsmitglieder mÞssen Mitglieder des Vereins und mindes-
tens 25 Jahre alt sein. Sie mÞssen ihren Hauptwohnsitz in Deutsch-
land haben.

(2) Die Amtsdauer der Mitglieder des Aufsichtsrates lÄuft bis zur Beendi-
gung der Vertreterversammlung, die Þber die Entlastung fÞr das vier-
te GeschÄftsjahr nach der Wahl beschlieÚt, wobei das GeschÄftsjahr
nicht mitgerechnet wird, in dem gewÄhlt wird. Ersatz- oder ErgÄn-
zungswahlen fÞr ausscheidende oder neu hinzukommende Aufsichts-
ratsmitglieder finden nur fÞr den Rest der Wahlzeit (Satz 1) statt.
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� 10 Mitgliedervertretung

(1) Die Mitgliedervertretung besteht aus 42 Vertretern der Mitglieder, die
nebst doppelt so vielen Ersatzpersonen nach einer von Aufsichtsrat
und Vorstand aufzustellenden Wahlordnung, die der Zustimmung der
Mitgliedervertretung bedarf, von den Mitgliedern des Vereins mit der
MaÚgabe auf neun Jahre gewÄhlt werden, dass nach drei Jahren ein
Drittel der Vertreter, von den Þbrigen nach sechs Jahren die HÄlfte,
durch Los ausscheidet. Die Mitgliedervertretung nimmt fÞr die durch
Los ausgeschiedenen Vertreter fÞr den Rest der neunjÄhrigen Wahl-
zeit Ersatzwahlen vor. Wiederwahl ist zulÄssig.
Alle neun Jahre findet eine Neuwahl durch die Mitglieder statt.

(2) Wahlberechtigt ist jede geschÄftsfÄhige natÞrliche und juristische
Person, die Mitglied des Vereins ist. WÄhlbar sind dagegen nur ge-



schÄftsfÄhige natÞrliche Personen, die mindestens drei Jahre Mitglied 
des Vereins sind. Sie mÞssen ihren Hauptwohnsitz in Deutschland 
haben. Mitglieder des Aufsichtsrates und des Vorstandes sowie An- 
gestellte und hauptamtliche Mitarbeiter im AuÚendienst des Vereins 
k×nnen nicht gewÄhlt werden. Ebenso wenig sind Personen wÄhlbar, 
die einem Organ oder der Verwaltung eines anderen Krankenversi- 
cherungsunternehmens angeh×ren.

III. Rechnungswesen

� 14 RÞckstellungen, Verwendung des ¾berschusses und Deckung 
       eines etwaigen Fehlbetrages

(3) Die Amtszeit der Vertreter beginnt mit dem Schluss der ordentlichen
Vertreterversammlung, die auf die Wahl gemÄÚ Abs. 1 S. 4 folgt. Die
Bestimmung der ausscheidenden Vertreter und die Ersatzwahlen fin-
den am Schlusse der dritten bzw. sechsten ordentlichen Vertreterver-
sammlung innerhalb dieser Amtszeit statt. Im Falle der Ersatzwahl
beginnt die Amtszeit der Vertreter mit dem Ende der ordentlichen
Vertreterversammlung, in der die Ersatzwahl durchgefÞhrt worden ist.
Die Amtszeit der bisherigen Vertreter endet mit diesem Zeitpunkt.

(1) Der Verein bildet eine VerlustrÞcklage von mindestens sechs Milli-
onen Euro. Zur AuffÞllung auf diesen Mindestbetrag ist der gesamte 
¾berschuss zu verwenden. AuÚerdem k×nnen weitere Mittel aus dem
¾berschuss der gesetzlichen RÞcklage oder freien RÞcklagen zuge-
fÞhrt werden.

(2) Ein danach verbleibender ¾berschuss ist der RÞckstellung fÞr er-
folgsabhÄngige BeitragsrÞckerstattung zuzuweisen. Die in dieser
RÞckstellung angesammelten BetrÄge werden nur fÞr die Versicher-
ten verwendet. ¾ber eine Verwendung von Mitteln aus dieser RÞck-
stellung - die nicht bereits gemÄÚ den technischen Berechnungs-
grundlagen zur Finanzierung einer Anwartschaft auf BeitragsermÄÚi-
gung im Alter gebunden oder der Pflegepflichtversicherung zuzurech-
nen sind - bestimmt die Mitgliedervertreterversammlung; als Form der
Verwendung kann sie wÄhlen: AusschÞttung, Leistungserh×hung,
Beitragssenkung, Verwendung als Einmalbeitrag fÞr Leistungserh×-
hungen oder zur Abwendung oder Milderung von Beitragserh×hun-
gen.

(4) Das Amt als Vertreter erlischt vorzeitig
a) durch freiwilligen RÞcktritt,
b) durch Eintritt eines die WÄhlbarkeit ausschlieÚenden Umstandes,
c) bei Er×ffnung des Insolvenzverfahrens oder bei Abweisung eines 

Antrags auf Er×ffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse 
Þber das Verm×gen des Mitgliedervertreters,

d) durch Verlegung des Hauptwohnsitzes ins Ausland.
Scheidet ein Vertreter aus, so rÞckt an diese Stelle dessen erste
Ersatzperson. FÄllt diese aus, so tritt die zweite Ersatzperson ein.
Sind beide Ersatzpersonen ausgefallen, so wÄhlt die Mitgliederver-
tretung in der nÄchsten ordentlichen Vertreterversammlung fÞr den
Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Vertreters einen neuen
Vertreter und zwei Ersatzpersonen.

(3) Ein etwaiger Fehlbetrag ist aus den freien RÞcklagen oder der Ver- 
lustrÞcklage zu decken.
Abweichend von Abs. 2 ist der Verein berechtigt, mit Zustimmung
der Aufsichtsbeh×rde in AusnahmefÄllen die RÞckstellung fÞr Bei-
tragsrÞckerstattung, soweit sie nicht auf bereits festgelegte ¾ber-
schussanteile entfÄllt, im Interesse der Versicherten zur Abwendung
eines Notstandes heranzuziehen.

� 11 Ort, Zeit und Einberufung der Mitgliedervertretung
       (Vertreterversammlung)

(1) Den Tagungsort und den Zeitpunkt der Vertreterversammlung be-
stimmt der Vorstand im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat. Die
Einberufung der Vertreterversammlung erfolgt, soweit die Gesetze
nichts anderes bestimmen, durch den Vorstand. IV. ¤nderungen

(2) Ordentliche Vertreterversammlungen finden jÄhrlich einmal statt.
Ihre Einberufung erfolgt durch Bekanntmachung gemÄÚ � 3. � 15 ¤nderung der Satzung, der Versicherungsbedingungen und 

der Tarife (3) Zur Einberufung einer auÚerordentlichen Vertreterversammlung ist
der Vorstand verpflichtet, wenn mindestens ein Drittel der Vertreter
oder der Aufsichtsrat schriftlich unter Angabe der GrÞnde eine Ein-
berufung beantragen. Die Bestimmungen Þber die ordentlichen Ver-
treterversammlungen finden auch fÞr die auÚerordentlichen Vertre-
terversammlungen entsprechend Anwendung.

(1) ¤nderungen der Satzung haben Wirkung fÞr alle bereits bestehen-
den VersicherungsverhÄltnisse. Sie sind nach der Genehmigung
durch die Aufsichtsbeh×rde unverzÞglich den Mitgliedern bekannt zu
machen. Die Bekanntmachung erfolgt durch Ver×ffentlichung im
elektronischen Bundesanzeiger.(4) Die Mitglieder des Vorstandes und Aufsichtsrates haben an den

Vertreterversammlungen teilzunehmen.
Die ¤nderungen werden zu Beginn des zweiten Monats wirksam, der
auf die Bekanntmachung folgt, sofern nicht mit Zustimmung der Auf-
sichtsbeh×rde ein anderer Zeitpunkt bestimmt wird. Sie wirken nicht,
bevor sie bei dem Gericht, in dessen Bezirk der Verein seinen Sitz
hat, ins Handelsregister eingetragen worden sind.

� 12 GeschÄftsordnung der Vertreterversammlung

(1) Die Vertreterversammlung wird er×ffnet durch den Vorsitzenden
oder den stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates, bei
deren Verhinderung durch den Vorsitzenden des Vorstandes (im
Verhinderungsfall durch ein Vorstandsmitglied); letzterer leitet die
Vertreterversammlung.

(2) Auch die Versicherungsbedingungen und die Tarife k×nnen mit Wir- 
kung fÞr bestehende VersicherungsverhÄltnisse geÄndert werden, so- 
weit dies in den Versicherungsbedingungen ausdrÞcklich vorgesehen 
ist. Die ¤nderungen werden zu Beginn des zweiten Monats wirksam, 
der auf die schriftliche Benachrichtigung der Mitglieder folgt.(2) AntrÄge an die Vertreterversammlung k×nnen vom Aufsichtsrat, vom

Vorstand oder von Mitgliedern der Vertreterversammlung gestellt
werden. AntrÄge von Mitgliedern des Vereins sind auf die Tagesord-
nung zu setzen, wenn sie von mindestens 200 Mitgliedern beim Vor-
stand eingereicht sind. FÞr eine ordentliche Vertreterversammlung
muss die Einreichung spÄtestens bis zum 1. MÄrz eines Jahres und
fÞr eine auÚerordentliche Vertreterversammlung fÞnf Tage nach
deren Einberufung erfolgen.

(3) Jede ordnungsgemÄÚ einberufene Vertreterversammlung ist ohne
RÞcksicht auf die Zahl der erschienenen Vertreter beschlussfÄhig.
Die BeschlÞsse nach � 13, Buchst. c, f und j bedÞrfen einer Mehrheit
von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen. FÞr die Þbrigen Be-
schlÞsse nach � 13 genÞgt einfache Stimmenmehrheit.
Stimmengleichheit gilt als Ablehnung.

V. Aufl×sung

� 16 Aufl×sung des Vereins

(1) Die Aufl×sung des Vereins findet statt, wenn in einer ausdrÞcklich zu
diesem Zweck einberufenen Vertreterversammlung eine Mehrheit
von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen die Aufl×sung be-
schlieÚt. Mitglieder der Vertreterversammlung, die gegen die Aufl×-
sung gestimmt haben, k×nnen dem Aufl×sungsbeschluss zur Nieder-
schrift widersprechen. Der Beschluss bedarf der Genehmigung der
Aufsichtsbeh×rde.

(4) Soweit durch Gesetze einer Minderheit gewisse Rechte gewÄhrt
sind, stehen sie einer Minderheit von zehn Vertretern zu.

(5) ¾ber die BeschlÞsse der Vertreterversammlungen sind notariell zu
beurkundende Niederschriften zu fertigen.

(2) Die VersicherungsverhÄltnisse zwischen den Mitgliedern und dem
Verein erl×schen mit der Zeit, die der Beschluss bestimmt, jedoch
nicht vor dem Ablauf von vier Wochen; VersicherungsansprÞche,
die bis dahin entstanden sind, k×nnen geltend gemacht werden.
Die im Voraus gezahlten VersicherungsbeitrÄge k×nnen nach Abzug
der vom Verein aufgewendeten Kosten zurÞckgefordert werden.

� 13 Aufgaben der Vertreterversammlung

Die Aufgaben der Vertreterversammlung sind, soweit die Gesetze
nichts weiteres vorsehen, die folgenden:
a) Entgegennahme des Jahresabschlusses, des Lageberichtes und des 

PrÞfungsberichtes des Aufsichtsrates,
b) Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrates,

(3) Die Aufl×sung geschieht durch den Vorstand als Abwickler, sofern
nicht durch BeschlÞsse der Vertreterversammlung andere Personen
bestimmt werden.

c) Beschlussfassung Þber ¤nderung der Satzung,
d) Beschlussfassung Þber ¤nderung der Versicherungsbedingungen,
e) Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates,

(4) Nach vollstÄndiger Regelung sÄmtlicher Verpflichtungen werden die
ÞberschÞssigen Verm×genswerte einem gemeinnÞtzigen Zweck zu-
gewandt, sofern die Verteterversammlung nichts anderes bestimmt. 
Welchem gemeinnÞtzigen Zweck das Restverm×gen zuzufÞhren ist, 
bestimmt der Aufsichtsrat. Die AushÄndigung des verbleibenden 
Vereinsverm×gens darf nicht vor Ablauf des Jahres nach der Be- 
kanntmachung der Aufl×sung des Vereins erfolgen.f) Beschlussfassung Þber die Abberufung von Mitgliedern des Aufsichts-

rates,
g) Beschlussfassung Þber die H×he der EntschÄdigung fÞr die Mitglieder

des Aufsichtsrates,
h) Zustimmung zu der Wahlordnung fÞr die Wahl der Mitgliedervertretung,
i) Ersatzwahlen zur Mitgliedervertretung,

j) Beschlussfassung Þber Aufl×sung des Vereins (s. � 16),

(5) Die vertraglichen Forderungen des Vereinsvorstandes sowie der
Angestellten des Vereins rechnen zu den Betriebskosten.

k) Beschlussfassung Þber BestandsÞbertragung gemÄÚ � 14 des Versi-
cherungsaufsichtsgesetzes.

(6) Die Aufl×sung des Vereins ist gemÄÚ � 3 bekannt zu machen.
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